
I Allgemeiner Teil § 1 - § 7

§ 1  Name, Gründungstag, Sitz, Vereinsfar ben
Der Bremer Ruderverein von 1882 e.V. hat seinen 
Sitz in Bremen und ist in das Vereinsregi ster 
des Amtsge richts eingetragen. Gründungstag ist 
der 25. Novem ber 1882. Die Vereinsfl agge stellt 
eine bremische Flagge dar, deren obere linke 
Ecke aus einem blauen Feld besteht, in das mit 
weißen Buchstaben „BRV v. 1882“ einge zeichnet 
ist. Der Vereins stander be steht aus einem 
gleichschenkeligen Dreieck mit roter Umrandung und 
einem hansea tischen Kreuz im weißen Feld.

§ 2  Zweck und Grundzüge des Vereins
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, 
insbesondere des Ruder- und Tennissports, durch 
leibliche und seelische Erziehung seiner Mitglie der 
im Sinne des olympischen Gedankens, durch 
plan mäßige Pfl ege der Leibesübungen und durch 
Schu lung zum sportlichen Wettkampf. Der Ver ein 
verfolgt aus schließlich und unmittelbar ge mein nützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenord nung. Der Verein ist 
selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen 
nur für die satzungs mäßigen  Zwecke verwendet 
werden. Die Mit glieder erhal ten in ihrer Eigenschaft 
als Mitglie der keine Zu wen dungen aus Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Kör perschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismä ßig hohe Vergütungen, begünstigt 
werden.Der Verein ist politisch und konfessionell 
neutral und steht auf demokratischer Grundlage.

§ 3  Mitgliedschaft in Verbänden
Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes 
Bre men e.V. und der zuständigen Fachverbände, 
deren Sportarten im Verein betrieben werden. 

Bremer Ruderverein von 1882 e.V.

Satzung

§ 4  Aufl ösung, Aufhebung des Zwecks
Die Aufl ösung des Vereins kann nur in einer zu 
die sem Zweck einberufenen außerordentlichen 
Mitglie derversammlung erfolgen. Bei Aufl ösung 
oder bei Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bishe rigen Zweckes ist das Vermögen 
dem Landessport bund Bremen e.V. oder seinem 
Rechts nachfolger zu übertragen, mit der Aufl age, es 
für den im §2 dieser Satzung angegebenen Zweck zu 
verwenden.

§ 5  Gliederung in Sportabteilungen
Der Verein hat eine Ruder- und eine Tennisabtei lung. 
Diese werden vertreten durch ihre Vorsit zen den.
Die Neueröffnung oder Schließung von Abteilun gen 
bedarf eines Beschlusses der Mitgliederver samm lung. 
Dieses ist mit einer Satzungsänderung ver bunden.

§ 6  Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind
• die Mitgliederversammlung
• der Vorstand
• der erweiterte Vorstand
• der Ältestenrat
• der Jugendvorstand
• die Kassenprüfer.

§ 7  Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II Mitgliedschaft § 8 - § 11

§ 8  Erwerb
Jede natürliche Person kann Mitglied des 
Vereins werden. Juristische Personen und 
andere Perso nen vereinigungen mit rechtlicher 
Selbstständigkeit kön nen för dernde Mitglieder werden. 
Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist 
ein schriftlicher Aufnahme antrag. Bei Minder jährigen 
ist der Antrag vom gesetzlichen Vertreter zu 
unter schreiben, der damit die Verpfl ichtung zur 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge über nimmt. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme in 
den Verein wird unter Beifügung der Vereinssatzung 
bestätigt. Bei Ablehnung der Auf nahme ist der 
Vorstand nicht verpfl ichtet, dem Antrag steller die 
Gründe zu nennen.

§ 9  Mitglieder
Der Verein hat aktive, passive, fördernde und 
Eh renmitglieder. Jedes Mitglied ist berechtigt, sich für 
eine oder mehrere Sportabteilungen zu entscheiden. 
Die Satzung ist für jedes Mitglied verbindlich.

 Jedes aktive Mitglied über 14 Jahren ist verpfl ichtet 
,einen Teil seiner Freizeit zur Ver fügung zu stellen, 
um dem Verein durch seine Arbeitskraft zu helfen. 
Die Mitgliederversamm lung legt die Anzahl der 
Stun den pro Mitglied im Jahr zur Leistung von 
Hilfs diensten fest. Ebenfalls kann die Abgeltung der 
Hilfs dienste durch eine Geld zahlung be schlossen 
wer den, deren Höhe die Mitglie derver sammlung 
festlegt. Über Ausnahmen entscheidet der 
Vor stand.

§ 10  Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge, 
Umla gen
Bei der Aufnahme in den Verein ist eine 
Aufnah mege bühr zu zahlen. Jedes Mitglied hat 
einen Jahresbeitrag zu leisten. Zur Finanzierung 
besonderer Vorhaben oder zur Besei tigung 
fi nanzieller Pro bleme des Vereins können 
Um lagen erhoben werden. Höhe und Fälligkeit 
von Aufnahmegebühren, Mit gliedsbeiträgen und 
Umlagen werden von der Mitglie derversammlung 
festgesetzt. Der Vorstand kann in beson deren 
Fällen Aufnahmegebühren, Beiträge und Umlagen 
ganz oder teilweise erlas sen oder stunden. 
Aufnahmegebühren, Beiträge und Umlagen für 
för dernde Mitglieder werden mit dem Vorstand 
gesondert vereinbart. Ehrenmitglieder sind von 
der Pfl icht befreit, Mitgliedsbeiträge und Umla gen 
zu zahlen.

§ 11  Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, 
Strei chung oder Ausschluss. Der Austritt muss 
durch schriftliche Erklärung erfol gen. Bei 
Minderjährigen ist die Austrittser klä rung auch von 
dem gesetzlichen Vertreter zu unter schreiben. 
Der Austritt kann nur unter Wah rung einer 
Monatsfrist zum Ende des Kalender jahres mittels 
eingeschriebenen Briefes erklärt werden. Er 
wird vom Vorstand bestätigt. Kommt ein Mitglied 
seinen Zahlungsverpfl ich tun gen trotz zweimaliger 
schrift licher Mahnung nicht nach, kann die 
Mitgliedschaft durch Be schluss des Vorstan des 
gestrichen werden. Mit glieder, die wiederholt gegen 
die Satzung versto ßen oder durch ihr Verhalten das 
Ansehen des Vereins schädigen, können aus dem 
Verein aus geschlossen werden. Soll ein Mitglied 
aus dem Verein ausgeschlossen werden, ist ihm 
Gelegen heit zu einer Stellung nahme (Anhörung) 
zu ge ben. Über den Ausschluss ent scheidet der 
Vor stand. Die Entscheidung über den Ausschluss 
ist 

dem Mitglied durch eingeschrie benen Brief 
zuzu stellen. Die Ent scheidung muss mit den 
Gründen und einer Rechtsmit telbelehrung versehen 
sein. Der Ent scheidung über den Aus schluss 
kann das betroffene Mitglied widerspre chen. Der 
Wider spruch muss schriftlich innerhalb einer Frist 
von vier Wochen nach Zustel lung der Entschei dung 
beim Ältestenrat erhoben werden. Bis zur end gültigen 
Entscheidung ruht die Mit gliedschaft. Austritt, 
Streichung und Ausschluss entbinden nicht von den 
Zahlungsverpfl ich tungen

III Mitgliederversammlung (§12 - § 16)III Mitgliederversammlung (§12 - § 16)

§ 12  Aufgabe, Stimmrecht
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ 
des Vereins. Sie ist insbeson dere für folgende 
Angelegen heiten zuständig:
• Entgegennahme der Jahresberichte
• Entgegennahme des Haushaltsplanes für das 

nächste Geschäftsjahr
• Entlastung des erweiterten Vorstandes
• Wahl und Abberufung der Mitglieder des 

erwei terten Vorstandes sowie der Mitglieder des 
Ältes tenrates und der Kassenprüfer

• Beschlussfassung über Änderung der Sat zung 
und Aufl ösung des Vereins

• Festlegung von Aufnahmegebühren, 
Mit glieds beiträgen Umlagen und Entgelte.

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied, 
welches das 16. Lebensjahr vollendet hat, eine 
Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich 
ausgeübt wer den. Fördernde Mitglieder haben eine 
Stimme. Über jede Versammlung ist ein Protokoll 
zu füh ren, das vom Protokollführer und dem 
Ver samm lungs leiter zu unterschreiben ist.

§ 13  Einberufung, Anträge
Die ordentliche Mitgliederversammlung fi ndet im 
ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres statt.
Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Wochen schriftlich durch Einzel ein ladung 
oder durch Veröffentlichung im Mittei lungsblatt 
des Vereins „Unser Stander“ unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Jedes stimmberechtigte 
Mitglied kann bis spä testens eine Woche vor einer 
Mit gliederversamm lung beim Vorstand schriftlich 
eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen sowie 
Anträge stellen. Vor Eintritt in die Tagesordnung hat 
der Ver samm lungsleiter die endgül tige Tagesordnung 
bekannt zu geben. Anträge auf Änderung der Satzung 
können nur dann in die Tagesordnung aufge nommen 
werden, wenn sie spätestens zwei Monate vor der 
Ver samm lung beim Vorstand eingegangen sind.



§ 14  Leitung
Die Mitgliederversammlung wird von einem Mit glied 
des Vorstandes geleitet. Ist kein Mitglied des 
Vorstan des anwesend, wählt die Versamm lung den 
Versamm lungsleiter. Für die Abstimmung über den 
Antrag auf Entla stung des Vorstandes und für die 
Wahl des Präsi denten be stimmt die Versammlung 
einen Ver samm lungsleiter.

§ 15  Abstimmung, Beschlussfassung
Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Die 
Abstimmung muss geheim erfolgen, wenn dieses 
die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder 
ver langt. Bei Wahlen ist eine geheime Abstim mung 
durchzufüh ren, wenn dies von min destens fünf 
stimmberechtigten Mitgliedern beantragt wird. 
Beschlüsse und Wahlen erfolgen mit einfacher 
Mehr heit. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit 
von drei Vierteln der Stimmen, zur Aufl ösung oder 
Aufhebung des Vereins eine Mehrheit von vier 
Fünfteln erforder lich.

§ 16  Außerordentliche Mitgliederversamm lung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist 
vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse 
des Vereins es erfordert oder wenn ein Viertel der 
stimmbe rechtig ten Mitglieder dieses schriftlich unter 
Angabe des Zweckes und der Gründe bean tragt. 
Die Vorschriften der sonstigen Paragraphen des 
Ab schnittes „III Mitgliederver sammlung“ dieser 
Satzung sind entsprechend anzuwenden.

IV Vorstand (§ 17 - § 23)IV Vorstand (§ 17 - § 23)

§ 17  Zusammensetzung des Vorstandes
Der Vorstand besteht aus
• dem Präsidenten
• dem Vorsitzenden Verwaltung
• dem Vorsitzenden Rudern
• dem Vorsitzenden Tennis
• dem Rechnungsführer
• dem Vorsitzenden der Jugendabteilung oder 

dessen Vertreter.
Der Vorstand wird im Sinne des § 26 BGB vertre ten 
durch den Präsidenten und den Vorsit zenden 
Ver waltung, gleichzeitig Vertreter des Präsidenten, 
oder durch einen von ihnen gemein sam mit dem 
Rech nungsführer.

§ 18  Erweiterter Vorstand
Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus
• den Mitgliedern des Vorstandes
• dem Schriftführer (auch Vertreter Vorsitzen der 

Verwaltung)
• dem Ruderwart (auch Vertreter Vorsitzender 

Ru dern
• dem Tenniswart (auch Vertreter Vorsitzender 

Tennis)
• dem Hauswart
• dem Pressewart.

§ 19  Wählbarkeit, Amtsdauer
Der erweiterte Vorstand wird auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Die Amtsdauer beginnt mit der Wahl, 
sie endet mit der Neuwahl. Gewählt werden kann, 
wer mindestens 18 Jahre alt ist und dem Verein 
mindestens ein Jahr ange hört. Für den Vorsitzenden 
der Jugendabteilung gilt dieser Paragraph nicht 
(siehe Abschnitt „VII Ju gendabtei lung“).

§ 20  Sitzungen
Sitzungen des erweiterten Vorstandes fi nden in der 
Regel einmal monatlich statt. Über jede Sitzung des 
Vorstandes bzw. des erweiterten Vorstandes ist ein 
Proto koll zu führen.

§ 21  Beschlussfähigkeit
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn vier seiner 
Mit glieder oder deren Stellvertreter anwesend 
sind. Darunter muss der Präsident oder einer der 
Vorsit zenden sein. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der Stimmen. Bei 
Stimmen gleichheit kommt ein Beschluss nicht 
zustande.

§ 22  Aufgaben
Der Vorstand ist zuständig für die Leitung des 
Vereins und dessen Verwaltung. Der Vorstand hat 
insbesondere folgende Aufgaben und Pfl ichten:
• Vorbereitung und Einberufung der 

Mitglie der versammlung sowie Aufstel lung der 
Ta gesord nung

• Aufführung von Beschlüssen der 
Mitglieder ver sammlung

• Aufstellung des Haushaltsplanes, Erstellung des 
Jahresberichtes

• Beschlussfassung über die Aufnahme von 
Mitglie dern

• Beschlussfassung über vertraglich geregeltes 
Personalwesen sowie über Abschluss und 
Be endi gung von Miet- und Pachtverträgen.

• Anhörung der Abteilungen vor Entscheidun gen 
von grundsätzlicher Bedeu tung

• Information der Abteilungen über Vorhaben und 
Beschlüsse.

§ 23  Ordnungen
Der erweiterte Vorstand ist berechtigt, Ordnungen zu 
erlassen, die den Sportbe trieb sowie das all gemeine 
Vereinsleben betreffen. Jedes Mitglied hat diese 
Ord nungen zu befolgen.

V Ältestenrat (§ 24 - § 25V Ältestenrat (§ 24 - § 25)

§ 24  Zusammensetzung, Wahl
Dem Ältestenrat gehören mindestens fünf, höchs tens 
sieben Mitglieder an. Die Mitglieder des Ältestenrates 
dürfen dem erweiterten Vor stand nicht angehören.
Die Mitglieder des Ältestenrates werden auf die 
Dauer von zwei Jahren gewählt.
Der Ältestenrat wählt aus seiner Mitte einen 
Vor sitzen den. Der Präsident oder sein Vertreter soll 
zu den Sitzungen des Ältestenrates hinzuge zogen 
werden.

§ 25  Aufgaben
Der Ältestenrat soll die Tradition und das Ansehen 
des Vereins wahren und fördern. Bei Streitigkeiten 
von Mitgliedern über Vereinsange legenheiten soll 
er ver mitteln. Auf Antrag des Vorstandes oder eines 
betroffenen Vereinsmitglieds kann der Ältestenrat 
eine Rüge aussprechen, wenn ein Mitglied durch 
sein Verhalten dem Ansehen oder den Interessen des 
Vereins schadet.
Der Ältestenrat entscheidet endgültig über
•     die Ernennung von Ehrenmitgliedern
• Widersprüche von Mitgliedern gegen ihren 

Aus schluss aus dem Verein.
• Einsprüche von Mitgliedern gegen die vom 

Vor stand beschlossene Aufnahme von Mit glie dern 
in den Verein.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden.

VI Kassenprüfer (§ 26)VI Kassenprüfer (§ 26)

§ 26  Wahl, Aufgaben
Der Verein hat mindestens zwei Kassenprüfer. Diese 
dürfen dem erweiterten Vorstand nicht ange hören.
Die Mitgliederversammlung wählt jedes Jahr einen 
oder zwei Prüfer für die Amtsdauer von zwei Jah ren. 
Eine Wiederwahl ist nur nach einer mindestens 
einjäh rigen Unterbrechung möglich.
Die Kassenprüfer haben die Pfl icht, die 
Rech nungs führer sachlich und rechnerisch lau fend 
zu prüfen. Den Kassenprüfern steht jederzeit 
unbehin derter Einblick in sämtliche den Geldver kehr 
des Vereins betreffende Unterlagen zu.
Die Kassenprüfer sind verpfl ichtet, sämtliche 
festge stellten Mängel dem Vorstand unverzüglich 
vorzutra gen. 

Die Kassenprüfer haben dem Vorstand vor der 
Mitglie derversammlung einen schriftlich verfassten 
und unter schriebenen Prüfungsbericht einzu rei chen. 
Dieser ist in der Mitgliederversammlung zu erläu tern.

VII Jugendabteilung (§ 27)VII Jugendabteilung (§ 27)

§ 27  Jugendvorstand, Jugendordnung
Die Interessen der Mitglieder der Jugendabteilung 
werden durch den Jugendvor stand wahrgenom men. 
Der Vorsitzende der Jugendabteilung und der 
Jugendvor stand werden auf der Jugendmit glieder v
ersammlung gewählt. Die Jugendabteilung gibt sich 
eine Jugendord nung. Sie wird von der Jugendmit glie
derver sammlung beschlos sen und dem Vorstand zur 
Genehmigung vorgelegt.

VIII Sonstiges (§ 28 - § 30VIII Sonstiges (§ 28 - § 30)

§ 28  Ergänzung eines Vereinsorgans
Scheidet ein Mitglied des erweiterten Vorstandes 
oder des Ältestenrates vor Ablauf seiner Amts dauer 
aus dem Amt aus, kann sich das jeweilige Organ 
durch ein anderes Mitglied des Vereins ergänzen. 
Dieses ge schieht durch Mehrheitsbe schluss aller 
Mitglieder des jeweiligen Organs. Das ergänzte 
Mitglied bleibt mit den gleichen Rechten und Pfl ichten 
bis zur nächsten Mitglie derver sammlung im Amt. Auf 
der nächsten Mit glieder versammlung erfolgt eine 
Neuwahl bis zur nächs ten Wahl des erweiterten 
Vorstandes oder des Ältestenrates.

§ 29  Einrichtungen des Vereins
Den Vereinsmitgliedern stehen die allgemeinen 
Ein richtungen des Vereins zur Nutzung zur 
Verfü gung. Die sportlichen Einrichtungen dürfen nur 
von aktiven Mitgliedern der jeweiligen Abtei lungen 
genutzt wer den.

§ 30  Haftung
Schädigt ein Mitglied das Vereinseigentum, hat es für 
den Schaden aufzukom men.
Der Verein haftet nicht für die durch sportliche 
Betäti gung eintretenden Schäden und Unfälle 
sowie deren Folgen und für abhanden gekommene 
Gegen stände.

Diese Satzung gilt in allen Belangen für Perso nen 
beiderlei Geschlechts. Männliche Formulie run gen 
wurden lediglich aus Grün den der Verein fachung 
gewählt.
Diese Satzung wurde auf der 
Mitgliederver samm lung am 30.01.2006 
beschlossen. Sie tritt an die Stelle der Satzung in 
der Fassung vom 27.02.2003.


